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wäre ohne iftigen Grund nicht tatthaft, weil ES kaum ohne Gefahr
für den QAulben bginge Es ſei verwieſen auf CG  — 1258, des COd
jur Call. . Tolerari potest praesentia pàssiva 8SEeU Mere materialis
Uummodo perversionis 61 Scandali periculum 81 Und die Kongre—
gation de Heiligen Offiziums hat 477.  änner 1818 als nicht
Erlau erklärt, CUriositatis (suppositis supponendis) die
Kirchen der äretiker 3 beſuchen ohne Teilnahme QAm Gottesdienſt.“)
Um ſo eher iſt das Anhören proteſtanti

er Predigten um Qdio Unter
den angegebenen Bedingungen ſolchen geſtattet, die Abet nur von der
Abſicht geleitet ſind, dem vernommenen Inhalt entgegen N

Linz Dr Karl Fru  Dbrfer
I (Aufwertungsgeſetz und Moral.) Erſter aſu Zwei

Schweſtern, Anna und Gertrud, übergaben um Jahre 1906 der Kirchen—
gemeinde ihr Apttaermögen u Höhe von 300.000 Mark 3zUur Erbauungeines Krankenhauſes. Sie bedangen ſich für ihre Lebenszeit die4Hige
Verzinſung des 0  td aus; nach ihrem Ableben ſollte die Kirchengemeinde
Ni mehr ver  1  1— ſein. Infolge der Geldentwertung bot die von

der Kirchengemeinde u leiſtende Verzinſung den Damen, die über ander⸗—
weitige Einkommensquellen nicht verfügten, nicht einmal mehr die
Lebensnotdurft. Die Kirchengemeinde „Unterſtützte“ AQher die Damen
durch allmählich ſteigende freiwillige Zuzahlungen. V  &  Etzt, nach Stabili⸗—
ſierung der Währung wie auch der geſetzlichen Aufwertungsrechtslage
erhebt ſich die rage nach der Aufwertungs der KirchengemeindeWozu iſt die Kirchengemeinde verpfli  32

Antwort Aus der Darlegung iſt 3war der genaue Hergang undinsbeſondere die Rechtsform, In welcher die Hergabe des 11 QIn
die Kirchengemeinde erfolgte, nicht klar erſichtlich. Doch dürfte dies
unerheblich ſein, da die wirtſchaftliche QMtur des Vorganges klar erkenn⸗
bar iſt als enkung Unter einer Auflage. Selbſt formal⸗juriſtiſchliegt mindeſtens enkung auf Todesfall vor, und geht dieſer ſelbſt
etwa ein Darlehensvertrag auf Lebenszeit ooraus, ſo ſtellt doch dieſes
arlehen offenbar eine Zweckzuwendung dar, die ganz und gur um
Intereſſe des eda  en erfolgt.) Auf die enkung finden die §88 528,
530 BG  2 Anwendung. Nach erſterem kann der Schenkgeber das Geſchenk
zurückfordern, wenn ihm anſonſt der ſtandesgemäße Lebensunterhalt
abgeht; nach letzterem kann ELr ES ebenfalls zurückfordern, enn der
Beſchenkte ſich groben ndanke chuldig macht Nehmen wir 0 daß
die Damen vor dem Kriege ihre Mark Zinſen um weſentlichenals ſtandesgemäßen Unterhalt rau  en ozu auch die Usübung
gemeſſener Wohltätigkeit gehört), ſo wird die Kirchengemeinde bei der
eute verteuerten Lebenshaltung zweifellos ungefähr den gleichen Betragn Reichsmark zahlen müſſen Da Krankenhäuſer, namentlich fürPrivatpraxis, eute eine ſehr gute Rentabilität aufzuweiſen pflegen,würde die Kirchengemeinde auch eines groben ſchuldig
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machen, wollte ſie dieſe Rentahbilität für ſich aus nützen und die Wohl
täterinnen verkürzen. Sie ſich alſo aus beiden Gründen der ück
forderung Qus Nun erfolgt aber die Rückforderung aus P 528, 530
nach den Vor  1* über Herausgabe einer Ungerechtfertigten Be
reicherung; alſo AGme  3 für die Wiederherausgabe nicht der geſunkene
CL de Markkapitals in Betracht, ondern der erhaltene Wert der
Bereicherung, des Vermögenszuwachſes, des rentabeln Kranken⸗
hauſes. Aufwertung pielte da gar nicht hinein.

Die Kirchengemeinde iſt alſo, ſofern ſie die ihr gewordene Kapital
zuwendung nicht verlieren will, echtlich gezwungen, den beiden Schwe
t die Aufrechterhaltung threé früheren Lebensſtandards durch eiter
gewährung des wenigſtens ungefähr gleichen Geldwertes, wie ſeinerzeit
ausbedungen, u gewährleiſten. Es gibt auch keine Beſtimmung des
Aufwertungsgeſetzes, die In teſeé Beweisführung Breſche ſchlüge Daß
die ausbedungene „wiederkehrende Leiſtung“ von Mark nicht der
Aufwertungsgrenze von 25676 des Goldmarkbetrages Unterliegt, ird
durch 63, Abſ 2, Ner Aufw.⸗G. noch aus drücklich feſtgeſtellt, wo
geſagt iſt, daß Anſprüche, die bei Ueberlaſſungen begründet ſind,
als Vermögensanlagen Im Sinne des 63, Abſ 1, der die 25
Grenze eſtimmt, nicht u gelten haben.“)

Das Ergebnis der geſetzlichen Rechtslage entſpricht durchaus der
natürlichen Billigkeit. Es iſt ge ern zu nächſt befremdendes rgebnis,
daß die Kirchengemeinde ihr Krankenhau eute illiger Aſtéehen ätte,
wenn ſie mit Leihkapita gebaut ätte, als jetzt, mit geſchenktem
Kapital gebaut iſt Aber das uerum CESSAlls eines Im andern 75  alle
möglich geweſenen Inflationsgewinnes iſt ge  1 kein rund, eine um
übrigen durchaus tragbare Belaſtung als Unbillig erſcheinen laſſen.
Die Vergleichsbaſis kann nicht ſein etn hypothetiſcher, zudem moraliſch
nicht ganz unbedenklicher Inflationsgewinn, ondern der reale Intereſſen⸗
ausglei wiſchen der Kirchengemeinde und den Wohltäterinnen, die
ſich CI agen dürfen, daß ſie gegenſeitig miteinander wie auch mit
ihrem Geſchicke wohl zufrieden ſein dürfen

Zweiter 0 Chriſtian beſitzt Eein Uthaben bei der Spar
kaſſe von Mark Seine Kirchengemeinde, eine 0  ende I
duſtriegemeinde, muß ringen eine Filialkirche bauen, die Teilung
der Pfarrei einzuleiten. Da die Kirchengemeinde verpfändbaren Grund
beſitz nicht hat, iſt ihr die Beſchaffung des Baugeldes im Wege der 0D
thek verſchloſſen; die Genehmigung 3 einer Anleihe öffentlichen
Geldmarkte iſt angeſichts der ereits ſchar angeſpannten Steuerkra

Es iſt alſo nur ehr edingt richtig, enn Im dſu geſagt wird,
die Kirchengemeinde habe während der Inflation die amen durch ſteigende
Zuzahlungen „freiwillig“ „Unterſtützt“; die amen gur nicht Uunter
ſtützungsbedürftig, da ihnen bei Abgang des ſtandesgemäßen Unterhalte
das echt der Rückforderung ihres a Uſtand; wandte die Kirchen
gemeinde dieſe Rückforderung ab durch rhöhung ihrer laufenden Zahlungen,

tat ſie ES mehr imR eigenen wohlverſtandenen Intereſſwillig“ im Sinne einer eiſtung der Uebergebühr.
E, als „frei⸗



von der ſtaatlichen Aufſichtsbehörde auch nicht 3 erlangen. Chriſtian als
Mitglied des Kirchenvorſtandes hat Henntnis von der Sache; da bietet

der Kirchengemeinde 0 EL den Bau dadurch ermöglichen, daß
er die Summe, die EU der Sparkaſſe hat, 3ur Verfügung ſtelle; CEU
begnüge ſich mit den niedrigen Aben Zinſen der Sparkaſſe Nachdem
irchli  E und 2  4*  E Aufſichtsbehörde zugeſtimmt aben, erhält Chriſtian

Schuldſchein, autend auf 50—000 Mark, verzinslich zum jeweiligenZinsſatze der Sparkaſſe für langfriſtig kündbare zinlagen. Das geſchah
1901 eute, lachdem Eenn Vierteljahrhundert darüber hingegangen
iſt rag der Verwalter von Ch  lan Nachlaß, was EL auf run dieſes
Schuldſcheines für die rben beanſpruchen kann

Antwort Es zwar die Angabe, auf welche I Chriſtian
das Kapital dargeliehen hat Aber aus Umſtänden Bedürfnis und Zweck
wie auch QAus dem langjährigen tatſächlichen Eſtehen des Darlehens iſt
abzunehmen, daß E8 von vornherein als langfriſtig beabſichtigt war
Dennoch kann C6 nicht als „Vermögensanlage“ Sinne des 63
Abf Aufw angeſehen werden Auf der Sparkaſſe war E8 Ver
mögensanlage Q  35  ndem aber Chriſtian das Kapital von der Sparkaſſe
abzog und ES der kaufmänniſch E  2 kreditunfähigen Kirchengemeinde
3ur Verfügung tellte verlor ES ieſe Eigenſchaft Wir aben ES jetzt mit
Enem 9

ntereſſe des Darlehensnehmers gegebenen arléehen tun
6—  V  ndem Chriſtian uſtatt der Sparkafſ hinter der Eenne ebietskörperſchaft
des öffentlichen Rechtes als Garantieverband an die grundbeſitzarme
und ſteuerſchwache Kirchengemeinde als Schuldnerin annahm ohne
höherer Verzinſung Usglei für die Verluſtgefahr 3 bean
ſpruchen andelte ELU offenbar „Unwirtſchaftlich“, tellte den Vorteil
der Kirchengemeinde üher ſeinen elgenen Das Aufwertungsgeſetz gibt
nun keine Begriffsbeſtimmung der „Vermögensanlage“ ondern macht
nuur Eelne erſchöpfende) Aufzählung von Fällen die nicht als Ver
mögensanlagen gelten Die Rechtſprechung (ogl RG 1925 935)
ſtellt ſich auf den Standpunkt Arléehen die Intereſſe des Empfängers
gegeben erſcheinen nicht als „Vermögensanlagen“ Sinne des 63
Abſ Aufw ehen War Chriſtian Terrainſpekulant der
als ſolcher ogar namhafte „Schenkungen“ zur Ermöglichung des Kirchen⸗
baues QAus renem Eigennu machen konnte, ur —Um der Preis⸗
ſteigerungſeines umliegenden Landes das Vielfache wieder ver
dienen, ſo würde erſt recht ſein Darlehen ſich kennzeichnen als gegeben
zur Förderung zwar nicht des Gewerbebetriebes, aber doch des Nter
nehmens der Darlehensnehmerin und gälte demnach der Rechtſprechung
des Reichsgerichtes nicht als „Vermögensanlage“ Sinne des 63
Abf A Ufolge richtet ſich Aher die Aufwertung „nach
den allgemeinen Beſtimmungen“ §88 157 242 BGB reu und
Quben und den au Eergangenen inſtruktiven Entſcheidungen der
ergerichte ana iſt die Aufwertung nach Billigkeit 3 bemeſſen
wobei erſter Ainie 3u etrachten iſt welchem Maße Ene Wert
erhaltung des Empfangenen bei der Darlehensnehmerin anzunehmen
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ſt, jedoch in zweiter Linie auch auf die 9eamte Lage, Leiſtungsfähigkeit
Ind Bedürftigkeit der Beteiligten, der Kirchengemeinde einerſeits, derErben Chriſtians anderſeits Rückſicht nehmen iſt

Vor dem ſtaatlichen Gerichte wird Chriſtians Erhben die Beweislaſt
obliegen, daß Chriſtian tatſã Um Vorteile der Kirchengemeinde,
e3W zur Förderung von deren Bauvorhaben, wenn auch QAus eigen⸗
nützigen Beweggründen, handeln wollte, al ſein Sparkaſſeguthaben
der Kirchengemeinde darlieh Vor dem Gewiſſen dürfte die geſetzliche
Vertre der Kirchengemeinde, der Kirchenvorſtand, wenn EL von der
Tatſächlichkeit dieſes Sachverhaltes überzeugt iſt, ver  E ſein, nicht
NUL nicht EeS darauf ankommen laſſen, ob dem Nachlaßverwalter
der oft ſchwierige Beweis vor Gericht gelingt, ſondern um etwa
dieſem die ſo rechtserhebliche Tatſache nicht (kannt wäre und EL nfolge
deſſen irrtümlich nur die 25 %ige Aufwertung nach dem geſetzlichen
Höchſtſatze für Vermögensanlagen zugunſten der N beanſpruchen
Ollte, ſeinerſeits ihn auf den Sachverhalt aufmerkſam machen und
bon ſich aus eine dem wahren Sachverhalte angemeſſene Vereinbarung
des Aufwertungsſatzes In Vorſchlag 3u bringen und anzubieten. Selbſt
nach dem Aufwertungsgeſetz (ogl 69) iſt der Anſpruch aufgewerte
ante sententiam iudicis; der ru des Gerichtes bezw., wenn ihre
Zuſtändigkeit von den Beteiligten hier vereinhart wird, der Aufwertungs⸗
telle) Cdeute nicht die Feſtſetzung, ondern die 0 Feſtſtellung
der Aufwertungshöhe. In dieſem iſt alſo die „billige“ Aufwertung

nach dem Buchſtaben des ſtaatlichen Geſetzes Obligatio iustitia.
ſt der Gegenſeite ihr Recht bekannt, ſo käme noch die ratio gravis
SCandali inzu, wollte die Kirchengemeinde, bezw. ihre geſetzliche Ver⸗—
tretung nicht den „Rückſichten der Billigkeit und der Nächſtenliebe
bezw. auch der Gerechtigkeit — in tunlichſt entgegenkommender Weiſe
entſprechen“ (Richtlinien für den katholiſchen Seelſorger betreffend
Verhältnis von Aufwertungsgeſetz und oral, herausgegeben von den
Biſchöfen der Fuldaer Biſchofskonferenz und veröffentlicht n den 1e
weiligen Diözeſan⸗Amtsblättern; Nachdruck In „Das Neue Reich“, Nor 21
Oom 27 Februar Nell-BreuningDüſſeldorf.

*

(Zur Exemption der Religioſen. In einer ibzeſe wird eine
Kirchenkollekte ausgeſchrieben. Der Dechant verlang die Vornahme der
Mollekte auch In den Kloſterkirchen ſeines Sprengels. Der Vorſteher der
Kloſterkirche weigert ſich, die Kollekte vorzunehmen, da nach G&.  2 1355
Cod jur CGd.  — Ite ektoren exem Kirchen nur verpflichtet ſeien,
Kollekten zugunſten des Diözeſanſeminars veranſtalten, tm bor
liegenden Ee8 ſich aber nicht dieſen Zweck handle. rage
Wer iſt um ＋ Weitere rage EG ſtehen dem Biſchof
In Hinſicht auf Kloſterkirchen zu?

Bei Beantwortung der Fragen wir voraus, daß die etref
ende Kloſterkirche nicht zugleich Pfarrkirche iſt


